
Die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe 
im Jugend Strafverfahren

fliktkommission im VEB Kraftver
kehr Erfurt, Außenstelle Ichters
hausen. Ein Jugendlicher war, weil 
er im angetrunkenen Zustand einen 
Traktor ohne Fahrerlaubnis benutzt 
hatte, fristlos entlassen worden. Zur 
Beratung wurde das Kollektiv des 
Jugendlichen hinzugezogen und er
reicht, daß sich einige Kollegen ver
pflichteten, die Patensdiaft über den 
Jugendlichen zu übernehmen. Dar
aufhin wurde von der Betriebs
leitung die fristlose Entlassung rück
gängig gemacht.
Die Konfliktkommission des VEB 
Mähdrescherwerk Weimar (Betrieb 
III) beriet kürzlich über das Ver
halten zweier Jugendlicher, die aus 
Automaten Zigaretten und Süßig
keiten entwendet und dabei teilweise 
die Automaten beschädigt hatten. 
An der Aussprache nahmen Vertre
ter der HO, Lehrer und Ausbilder, 
Mitglieder des Lernaktivs und der 
Vater eines Jugendlichen teil. In der 
Beratung wurde das strafbare Ver
halten der Jugendlichen verurteilt; 
gleichzeitig wurden ihnen wertvolle 
Hinweise gegeben, wie sie das Ver
trauen der Kollegen wiedergewinnen 
können. Die Jugendlichen erklärten 
sich bereit, den verursachten Scha
den wiedergutzumachen, und ver
sprachen, durch gute fachliche Lei
stungen und Lernergebnisse sowie 
durch vorbildliches Auftreten zu be
weisen, daß sie ihre Kollegen nicht 
mehr enttäuschen werden. Die Kon
fliktkommission sprach eine Mißbilli
gung aus und nahm auch die Ver
pflichtung der Jugendlichen in ihren 
Beschluß auf. Gleichzeitig wurde 
festgelegt, den Beschluß in der Be
triebszeitung zu veröffentlichen.
Schon diese wenigen Beispiele bewei
sen, daß zahlreiche Konfliktkommis
sionen bereits gute Erfolge erzielt 
haben. Unter der verantwortlichen 
Anleitung durch die Gewerkschaften 
und mit Unterstützung auch der 
Staatsanwälte werden sie ihre Auf
gabe lösen, den Prozeß der sozia
listischen Erziehung und Selbst
erziehung aktiv zu unterstützen und 
zu fördern.
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Sechs kleine, leichtverständliche Erzäh
lungen geben an Hand von Beispielen 
aus der Praxis vor allem den sozialisti
schen Brigaden und den Konfliktkom
missionen bei der Entwicklung wirksamer 
Methoden der gesellschaftlichen Ein
flußnahme auf gestrauchelte und krimi
nell gefährdete Menschen wertvolle 
Hinweise.

Es läßt sich immer wieder feststellen, 
daß die in § 28 Abs. 2 JGG um- 
rissene Beteiligung der Jugend
gerichtshilfe im Jugendstrafverfah
ren verschiedenartig ausgelegt wird. 
Das noch vor nicht allzu langer Zeit 
übliche einseitige Tendieren der Ju
gendgerichtshilfe zur Rolle des 
Staatsanwalts oder auch des Beistan
des bzw. Rechtsanwalts des Jugend
lichen kann heute im wesentlichen 
als überwunden angesehen werden, 
wird aber wieder dort in Erscheinung 
treten, wo der Beistand vom Ge
richt gar nicht oder nur ungenügend 
über seine Aufgaben informiert 
wurde. Leider gibt es immer noch 
Gerichte, die sich mit der bloßen An
wesenheit eines Beistandes zufrie
dengeben.
In der Regel hat sich jetzt eingebür
gert, die Stellung der Jugendgerichts
hilfe mit der eines Sachverständigen 
gleichzusetzen. In der Tat gibt ja die 
Jugendgerichtshilfe auch ein päd
agogisches Gutachten über den vor 
Gericht stehenden Jugendlichen. 
Dieses Gutachten wird einmal im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens 
als Jugendgerichtsbericht und zum 
anderen mündlich in der Verhand
lung gegeben.
Das Gutachten der Jugendgerichts
hilfe in der Hauptverhandlung soll 
jedoch keine Wiederholung des 
schriftlichen Berichts sein, sondern 
muß das Ergebnis der Beweisauf
nahme mit verarbeiten. Dies ist um 
so notwendiger, als gerade in der Be
weisaufnahme neue Gesichtspunkte 
für die pädagogische Beurteilung des 
Jugendlichen auftreten können und 
auch meist auftreten.
Aus diesem Grund genügt es auch 
nicht, daß die Jugendgerichtshilfe

Das Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte 
hat in seinem Urteil vom 31. Mai 
1960 - 243 C 325/60 (NJ 1961 S. 432) 
den Rechtssatz aufgestellt, daß Geld
anlagen für minderjährige Kinder 
endgültig als deren Eigentum anzu
sehen sind. Dieser Entscheidung 
kann weder im Ergebnis noch in der 
Begründung zugestimmt werden. Hier 
wird unter Berufung auf „soziali
stische Auffassung und sozialistische 
Moral“ eine Rechtsfolge ausge
sprochen, ohne auch nur den Ver
such zu unternehmen, dies zu be
gründen.
Es war hier darüber zu entscheiden, 
ob der Verklagte mit seinen Einzah
lungen auf das auf den Namen sei
nes Kindes lautende Sparkonto eine

nur als passiver Zuhörer an der Be
weisaufnahme teilnimmt und ihre 
Teilnahme lediglich in der Abgabe 
des Jugendgerichtsberichts besteht, 
wie dies bei vielen Gerichten üblich 
ist; vielmehr muß ihr ebenfalls ein 
Fragerecht eingeräumt werden, um 
evtl. Unklarheiten für das abzu
gebende Gutachten beseitigen zu 
können. Aber auch in anderer Be
ziehung sollte ihre Stellung über die 
eines Sachverständigen hinausgehen: 
Es erscheint zweckmäßig, ihr nach 
den Schlußvorträgen von Staatsan
walt und Beistand bzw. Verteidiger 
ebenfalls einen Schlußvortrag zu er
möglichen. Wenn es auch nicht Sache 
der Jugendgerichtshilfe sein kann, 
konkrete Vorschläge im Hinblick auf 
Erziehungs- oder Strafmaßnahmen 
zu machen, so muß ihr aber die Mög
lichkeit eingeräumt werden, grund
sätzliche Erklärungen über die 
Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßig
keit von Erziehungsmaßnahmen ab
zugeben.

Vorstehende Form der Beteiligung 
wird an verschiedenen Gerichten be
reits mit günstigem Erfolg gehand- 
habt und entspricht m. E. auch dem 
Sinn des Jugendgerichtsgesetzes, nach 
welchem die Jugendgerichtshilfe im 
gesamten Verfahren zur Mitarbeit 
herangezogen werden soll.

Unabhängig davon, welchen Formen 
der Beteiligung der Jugendgerichts
hilfe im Jugendstrafverfahren jetzt 
oder zukünftig der Vorzug gegeben 
wird, sollte man aber auf jeden Fall 
zu einer sowohl für die Gerichte als 
auch für die Jugendgerichtshilfe 
e i n h e i t l i c h e n  Lösung kommen.
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wirksame Schenkung zugunsten des 
Kindes vollzogen hat oder nicht. Das 
ist aber im wesentlichen eine Tat
frage, die nicht mit dem Hinweis zu 
klären ist, daß „solche Geldanlagen 
für minderjährige Kinder endgültig 
als deren Eigentum respektiert wer
den“ sollten. Ob aber hier überhaupt 
Eigentum bzw. das ausschließliche 
Forderungsrecht des Kindes gegen
über der Sparkasse entstanden ist, 
war die Frage, über die das Gericht 
zu befinden hatte. Erst wenn Kindes
vermögen entstanden ist, kann der 
Schutz dieses Vermögens interes
sieren.
Das Stadtbezirksgericht hat nun 
offenbar allein in der Einzahlung der 
jeweiligen Beträge auf das für das Kind

Sind Geldanlagen für minderjährige Kinder 
als deren Eigentum anzusehen?
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